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Gesetz 
vom 2. Dezember 2015 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), LGBl. 2011 Nr. 295, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 1 Ziff. 25 Bst. b 
25. "AIF": jeder Organismus für gemeinsame Anlagen einschliesslich 

seiner Teilfonds, der: 
b) weder ein OGAW im Sinne dieses Gesetzes noch ein Invest-

mentunternehmen im Sinne des IUG ist. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 89/2015 und 121/2015 
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Art. 122 Abs. 1 

1) Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in einem Drittstaat bedürfen für 
die übrigen nach diesem Gesetz zulässigen Tätigkeiten in Liechtenstein 
einer Zulassung nach Art. 13 bis 31. 

Art. 122a 

Inländischer Vertrieb von ausländischen mit OGAW vergleichbaren 
Organismen für gemeinsame Anlagen 

1) Der alleinige Vertrieb von Anteilen von ausländischen mit OGAW 
vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen bedarf der Zulas-
sung durch die FMA. 

2) Die Zulassung wird erteilt, wenn: 
a) die Voraussetzungen nach Abs. 3 bis 5 erfüllt sind; 
b) der mit OGAW vergleichbare Organismus für gemeinsame Anlagen 

im Herkunftsstaat einer der liechtensteinischen Aufsicht gleichwerti-
gen konsolidierten Aufsicht untersteht; 

c) die Bezeichnung des mit OGAW vergleichbaren Organismus für 
gemeinsame Anlagen nicht zur Täuschung oder Verwechslung Anlass 
gibt; 

d) die übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes und der dazu erlassenen 
Verordnung in sinngemässer Anwendung erfüllt sind. 

3) Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet: 
a) die in Liechtenstein geltenden Vorschriften zu beachten; 
b) eine Bank im Sinne des Bankengesetzes als Zahlstelle in Liechtenstein 

zu bestellen; 
c) eine Person als Vertreter zu bestellen, die über eine spezialgesetzliche 

Bewilligung nach liechtensteinischem Recht sowie über das erforder-
liche Fachwissen verfügt; und 

d) den Prospekt, die wesentliche Information für den Anleger (KIID), 
die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die anderen in Kapitel VIII 
genannten Informationen in Liechtenstein zu veröffentlichen. 

4) Die Unterlagen nach Abs. 3 sind in einer von der FMA genehmig-
ten Sprache zu erstellen. 
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5) Besteht die Gefahr einer Verwechslung, so kann die FMA einen er-
läuternden Zusatz zur Bezeichnung des mit OGAW vergleichbaren Or-
ganismus für gemeinsame Anlagen verlangen. 

6) Der Vertrieb von Anteilen von ausländischen mit OGAW ver-
gleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen bedarf keiner Zulas-
sung nach Abs. 1 und 2, wenn: 
a) keine öffentliche Werbung stattfindet; 
b) der Personenkreis bestimmt ist und die Angesprochenen in einer 

qualifizierten Beziehung zum Werbenden stehen; 
c) der Personenkreis zahlenmässig klein und begrenzt ist, wobei es irre-

levant ist, in welchem Zeitraum und ob diese Personen gleichzeitig 
oder gestaffelt angesprochen werden oder ob die Werbung Erfolg 
hatte; 

d) die öffentliche Werbung eine gewisse Häufigkeit nicht erreicht; oder 
e) ein Vermögensverwaltungsvertrag vorliegt, welcher die reine Vermitt-

lung von Anteilen von ausländischen mit OGAW vergleichbaren Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen ohne Beratungstätigkeit beinhal-
tet. 

7) Allfällige Gegenrechtsvereinbarungen bleiben vorbehalten. 

8) Die Regierung regelt das Nähere insbesondere über die Rechte und 
Pflichten der Zahlstelle und des Vertreters mit Verordnung; sie kann 
Ausnahmen von der Zulassungspflicht festlegen. 

Art. 126 Abs. 5 

5) Die Regierung oder mit deren Ermächtigung die FMA kann Ko-
operationsvereinbarungen über den Informationsaustausch mit den zu-
ständigen Behörden von Drittstaaten oder mit Behörden oder Stellen von 
Drittstaaten im Sinne von Abs. 4 sowie Art. 138 Abs. 1 nur zur Erfüllung 
der aufsichtsrechtlichen Aufgaben dieser Behörden oder Stellen und nur 
dann treffen, wenn die Geheimhaltung der mitgeteilten Informationen 
ebenso gewährleistet ist wie nach diesem Artikel. Stammen die Informa-
tionen aus einem anderen EWR-Mitgliedstaat, dürfen sie nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der übermittelnden Behörden und gegebenen-
falls nur für Zwecke veröffentlicht und weitergegeben werden, denen 
diese Behörden zugestimmt haben. 
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Art. 129 Abs. 2 Bst. b 

2) Die FMA ist insbesondere befugt: 
b) Entscheidungen und Verfügungen zu erlassen; sie kann diese nach 

vorhergehender Androhung veröffentlichen, wenn sich die Verwal-
tungsgesellschaft diesen dauerhaft widersetzt bzw. sich weigert, den 
gesetzlichen Zustand wiederherzustellen; 

Art. 139 Abs. 2 

2) Die FMA tauscht Informationen, die unter das Amtsgeheimnis nach 
Art. 126 fallen, mit einer Clearingstelle oder einer ähnlichen anerkannten 
Stelle aus, um Clearing- oder Abwicklungsdienstleistungen in Liechten-
stein sicherzustellen, sofern diese Informationen erforderlich sind, um 
das ordnungsgemässe Funktionieren dieser Stellen im Fall von Verstös-
sen - oder auch nur möglichen Verstössen - der Marktteilnehmer sicher-
zustellen. Die im Wege des Informationsaustauschs von zuständigen 
Behörden anderer EWR-Mitgliedstaaten übermittelten Informationen 
darf die FMA nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der übermitteln-
den Behörden weitergeben. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Investmentunternehmensge-
setz vom 2. Dezember 2015 in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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